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konkretisierende Festlegungen zur Höhe der Unterhaltslei
stungen und des Beitrags zu den Haushaltskosten wie auch 
zur Art und Weise ihrer Erfüllung zulässig. Unter Hinweis 
auf diese Möglichkeit hat das Oberste Gericht ausgeführt, daß 
die Vereinbarung der getrennt lebenden Ehegatten über die 
Unterhaltszahlung zugleich den Willen zur Alleinverfügung 
jedes Ehegatten über die ihm verbleibenden Teile des Ar
beitseinkommens beinhaltet.3 Insoweit führt die Gestaltung 
der Unterhaltsbeziehungen gleichzeitig zu einer eigentums
rechtlichen Vereinbarung gemäß § 14 FGB und zur Bildung 
von Alleineigentum an den restlichen Geldmitteln bzw. den 
damit während der Trennungszeit von dem einzelnen Ehe
gatten erworbenen Sachen und Rechten.

Im Hinblick auf Umfang und Grenzen solcher Verträge 
ist u. a. auf folgendes aufmerksam zu machen: Die verein
barte Unterhaltshöhe muß in jedem Falle so bemessen sein, 
daß neben der Befriedigung der Lebensbedürfnisse der Ehe
gatten und Kinder sowie der Bestreitung der wiederkehren
den Kosten des ehelichen Haushalts auch künftig erforder
lich werdende notwendige Neuanschaffungen abgedeckt wer
den können. Eine Regelung, durch die lediglich der gegebene 
Bestand des Haushalts erhalten bliebe, hätte eigentumsrecht
lich die Wirkung von Gütertrennung für die Zukunft. Alle 
die einfachen Erhaltungskosten übersteigenden Mittel wür
den demzufolge Alleineigentum der getrennt lebenden Ehe
gatten; ebenso die davon erworbenen Sachen und Rechte. 
Die Bildung gemeinschaftlichen Eigentums wäre hingegen 
ausgeschlossen. Dem widerspricht aber das bereits genannte 
Ziel der eigentumsrechtlichen Regelung bei Getrenntleben 
der Ehegatten, das sich insbesondere auch in der zwingen
den Vorschrift des § 41 FGB widerspiegelt. Das Oberste Ge
richt hat wiederholt darauf hingewiesen, daß eine Vereinba
rung mit dem Ziel, künftig die Bildung gemeinschaftlichen 
Eigentums auszuschließen, nur im Wege einer vorzeitigen 
gerichtlichen Aufhebung der ehelichen Eigentumsgemein
schaft nach § 41 FGB erreicht werden kann.4 5 Die mit einer 
unterhaltsrechtlichen Gestaltung verbundene eigentumsrecht
liche Vereinbarung gemäß § 14 FGB darf sich daher nur auf 
die real nicht für die Sicherung der materiellen Basis der 
Familie benötigten Mittel beziehen. Solche Verträge sind mit 
dem geltenden Recht vereinbar und ermöglichen es u. U. dem 
getrennt lebenden Ehegatten, den veränderten Verhältnissen 
entsprechend notwendige Gegenstände unabhängig von den 
bestehenden Ehebeziehungen zu erwerben.

Bei Getrenntleben der Ehegatten ist allerdings nicht immer 
davon auszugehen, daß sie die gegenseitigen Rechtsbeziehun
gen eigenverantwortlich gestaltet haben. Auch lebt mitunter 
der andere Ehegatte mit einem neuen Partner zusammen. 
In all diesen Fällen können sich Probleme insbesondere hin
sichtlich der Unterhalts-, aber auch der Eigentumsrechtsbe
ziehungen zwischen den Ehegatten ergeben. Sie treten ins
besondere dann auf, wenn keine Vereinbarung zum Unter
halt getroffen bzw. kein Unterhalt gezahlt wird, andererseits 
der getrennt lebende Ehegatte aber mit gemeinschaftlichen 
Mitteln zur Anschaffung langlebiger Gebrauchsgüter im Rah
men einer neuen Partnerschaft beiträgt. Hierbei sind 
familien- wie auch zivilrechtliche Fragestellungen auf das 
engste miteinander verbunden.

Grundsätzlich ist bei einer solchen Sachlage darauf zu ver
weisen, daß die mit der Ehe bestehenden Pflichten in vollem 
Umfang erhalten bleiben. Das betrifft die Pflicht zur Unter
haltszahlung gemäß § 17 ff. FGB, die bei Nichterfüllung not
falls eingeklagt werden kann. Ebenso ist — wie betont — von 
der weiteren Büdung gemeinschaftlichen Eigentums an den 
beiderseitigen Anschaffungen auszugehen. Daran ändert zu
nächst auch ein Zusammenleben mit einem neuen Partner 
nichts, weil dies allein noch keine eigentumsrechtlichen Wir
kungen hat. Hierzu bedarf es ausdrücklicher Vereinbarungen 
dieser Partner über die Regelung der beiderseitigen vermö
gensrechtlichen Beziehungen — bei gemeinsamen Anschaf
fungen etwa zur Bildung einer Miteigentumsgemeinschaft 
(§ 34 f. ZGB) .5 Werden auf der Grundlage einer solchen Ver
einbarung allerdings Mittel eines Ehegatten aus seinem 
Alleineigentum zum Erwerb von Sachen zur gemeinsamen 
Lebensführung und ausschließlichen Bedürfnisbefriedigung 
mit dem neuen Partner erworben, sind u. E. Überlegungen

notwendig, die sowohl den familien- als auch den zivilrecht
lichen Erfordernissen, vor allem dem Schutzbedürfnis der 
Ehe- und Familienbeziehungen, Rechnung tragen.

Eine Lösung derart, daß eine Miteigentumsgemeinschaft 
an den erworbenen Sachen durch die Ehegatten einerseits 
und den Dritten andererseits gebildet wird, scheidet nach 
unserer Auffassung aus folgenden Gründen aus: Miteigen
tum entsteht immer — wenn nicht kraft Gesetzes — auf der 
Basis eines zivilrechtlichen Vertrages, den alle Partner mit 
konkreten Vereinbarungen zum Inhalt, zu den Anteilen und 
zu gegenseitigen Befugnissen abschließen. Grundlage für einen 
solchen Vertrag würde jedoch im dargestellten Falle aus
schließlich das besondere persönliche Verhältnis der in der 
neuen Gemeinschaft zusammen lebenden Partner bilden. 
Hinzu kommt, daß Miteigentum auf vertraglicher Basis stets 
zu einem ganz bestimmten Zweck begründet wird, und zwar 
zur gemeinsamen Bedürfnisbefriedigung der durch gemein
same Leistungen erworbenen Eigentumsobjekte.6 Unter bei
den Aspekten ist eine Mitbeteiligung des anderen Ehegatten 
u. E. wohl kaum praktisch denkbar und auch schwer recht
lich schlüssig begrümJbar. Auch der gegenseitigen Vertre
tung der Ehegatten dürften insoweit Grenzen gezogen sein. 
Das heißt, eine gemeinsame zivilrechtliche eigentumsrecht
liche Bindung aller kommt nicht in Betracht.

Allerdings macht sich gerade in solchen Fällen der In
teressenschutz des anderen Ehegatten auch unter eigentums
rechtlichen Gesichtspunkten erforderlich. Er könnte prinzi
piell — wenn auch als Einzelfall — über eine vorzeitige Auf
hebung der Eigentumsgemeinschaft gemäß § 41 FGB7 oder — 
was bei dieser Sachlage der Regelfall sein dürfte — durch 
Beantragung der Ehescheidung und Teilung des gemein
schaftlichen Eigentums erreicht werden.

Dem spezifischen Schutzbedürfnis des anderen Ehegatten 
wäre in beiden Fällen durch Übertragung eines größeren 
Anteils entsprechend § 39 Abs. 2 FGB Rechnung zu tragen. 
Diesem Anliegen folgt die Orientierung des Obersten Ge
richts, einem Ehegatten, der sein Arbeitseinkommen für un
gerechtfertigte persönliche Aufwendungen verbraucht hat 
und deshalb nur in vermindertem Maße zum Familienauf
wand und zur Eigentumsbildung beigetragen hat, einen ge
ringeren Anteil am gemeinschaftlichen Eigentum zuzuspre
chen.8 Ein solches Verhalten kann bei fehlender Unterhalts
zahlung bis zum Versagen jeglichen Anteils führen. Wie 
die Ansprüche in wert- und gebrauchswertmäßiger Hinsicht 
durchzusetzen sind, muß dem Einzelfall und den konkreten 
Umständen, unter denen sich die Ehegatten voneinander ge
trennt haben, Vorbehalten bleiben.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß bei einer Be
urteilung der Eigentumsrechtsbeziehungen getrennt lebender 
Ehegatten immer von der Spezifik der jeweiligen Verhält
nisse ausgegangen werden muß. Es ist nach unserer Auffas
sung ein rechtlich durchaus relevanter Unterschied, ob Ehe
gatten erwerben, die vorübergehend getrennt leben, oder ob 
die Trennung bereits verfestigt, länger andauernd ist und enge 
Beziehungen zu einem neuen Partner bestehen. Dabei geht es 
im Hinblick auf die Gestaltung von Eigentumsbeziehungen 
stets darum, die Eigentümerpositionen klar und überschau
bar zu regeln. Diesem Erfordernis genügen die zivilrecht
lichen Vorschriften über die Miteigentumsgemeinschaft, so
fern ein von der Familie getrennt lebender Ehegatte mit 
einem Dritten Sachen oder Rechte zur gemeinsamen Bedürf
nisbefriedigung erwirbt. Der Interessensehutz des anderen 
Ehegatten kann hier nur über die aufgezeigten familienrecht
lichen Instrumentarien, in der Regel bei Beendigung der Ehe 
und der Eigentumsgemeinschaft, gewährleistet werden.

3 OG, Urteil vom 18. September 1984 - 3 OFK 26/84 - (NJ 1985, 
Heft 1, S. 32).

4 Vgl. insbesondere OG, Urteil vom 22. Mai 1979 — 3 OFK 14/79 — 
(NJ 1980, Heft 3, S. 139).

5 Vgl. BG Magdeburg, Urteil vom 23. Mai 1973 - 1 BCB 72/72 - 
(NJ 1973, Heft 19, S. 587).

6 Vgl. ZGB-Kommentar, 2. Aufl., Berlin 1985, Anm. 2.2. zu § 34 
(S. 67); Zivilrecht, Lehrbuch, Teil 1, Berlin 1981, S. 170 f.

7 Vgl. OG, Urteil vom 15. Januar 1974 - 1 ZzF 25/73 - (NJ 1974, Heft 8, 
S. 245) und FGB-Kommentar, a. a. O., Anm. 1.3. zu §41 (S. 124).

8 Vgl. Ziff. 2.5. der Richtlinie des Plenums des Obersten Gerichts zur 
Rechtsprechung bei der Aufhebung der Eigentumsgemeinschaft 
der Ehegatten nach Beendigung der Ehe vom 27. Oktober 1983 
(GBl. I Nr. 32 S. 309 ff.).


